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F 1
Fragenkatalog 

Die Fragen im Fragenkatalog sind so gestellt, dass  überwiegend "Ja" - Antworten erwartet werden. Werden Fragen mit "Teilweise" oder "Nein" beantwortet, ist eine Erklärung hinzuzufügen. Je nach Antwort !JA“, „Teilweise“, „Nein“ sind die zu treffenden Maßnahmen einzuleiten. (noch nicht aktuell)


F 1.1
Festlegung von Verantwortlichkeiten und Regelungen für die Kasse

	Gibt es Regelungen über 
	Ja
	Teil​weise
	Nein
	Kommentar
	notw. Maßnahmen

	Besteht eine Kassenordnung?
	
	
	
	
	

	Sind die Bestimmungen der Kassenordnung noch aktuell?
	
	
	
	
	

	Wird die Kassenprüfung in unregelmäßigen Abständen durchgeführt?
	
	
	
	
	

	Wann hat die letzte Kassenprüfung stattgefunden
	
	
	
	
	

	Wurden die Bestimmungen der Kassenordnung eingehalten?
	
	
	
	
	

	Entspricht die Art und Anzahl der Kassen noch den Betriebserfordernissen?
	
	
	
	
	

	Hat der Kassenführer vor Beginn der Prüfung das Journal abgeschlossen und den Tagesabschluss erstellt?
	
	
	
	
	

	Wurde der Bestandsausweis unterfertigt dem Prüfer übergeben?
	
	
	
	
	

	Ist der Kassier während der Kassenprüfung anwesend?
	
	
	
	
	

	Sind kassenfremde Personen während der Prüfung ausgeschlossen?
	
	
	
	
	

	Hat der Kassenführer alle Kassenbestände (Noten und Münzen) vorgezählt?
	
	
	
	
	

	Wurden Münzsorten in Säcken und/oder Rollen stichprobenmäßig durch vorzählen geprüft?
	
	
	
	
	

	Wurden private Geldbeträge in der Kasse gefunden/aufbewahrt?
	
	
	
	
	

	Sind alle sonstigen geldwerten Bestände nach Anzahl und Wert der einzelnen Sorten aufgenommen?
	
	
	
	
	

	Werden ungeklärte Überschüsse sofort vereinnahmt  .
	
	
	
	
	

	Ist die Eingangsbuchung unmittelbar vorhanden?
	
	
	
	
	

	Sind Fehlbeträge sofort durch den Kassenführer ersetzt und ist dies durch einen Hinweis in der Niederschrift gekennzeichnet?
	
	
	
	
	

	Entspricht der durchschnittliche Kassenbestand den Erfordernissen?
	
	
	
	
	

	Werde Kassenspitzen  kritisch  hinterfragt?
	
	
	
	
	

	Sind alle Ein- und Auszahlungen eingetragen?
	
	
	
	
	

	Sind alle kasseneigenen Gelder im Bestandsausweis eingetragen?
	
	
	
	
	

	Sind fremde Gelder im Kassenbestand enthalten?
	
	
	
	
	

	Stimmt der ermittelte Kassenistbestand stets mit dem Kassensollbestand überein?
	
	
	
	
	

	Werden Differenzen aufgeklärt und begründet?
	
	
	
	
	

	Wird der Kassenbestandsausweis täglich erstellt und sowohl vom Kassenleiter als auch vom Finanzverwalter unterfertigt?
	
	
	
	
	

	Wird der Saldovor- und -übertrag immer nachgerechnet und kontrolliert?
	
	
	
	
	

	Gibt es für jede Kasse eine Kassenversicherung?
	
	
	
	
	

	Entspricht diese nach Art und Höhe den Erfordernissen?
	
	
	
	
	

	Sind die innere und äußere Kassensicherheit geregelt?
	
	
	
	
	

	Wie werden Kassen-/Tresorschlüssel aufbewahrt?
	
	
	
	
	

	Werden die Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Kassen-/Tresorschlüssel eingehalten?
	
	
	
	
	

	Gibt es für die Verwahrung von fremden Geldern in der Kasse eine entsprechende Regelung?
	
	
	
	
	

	Werden nur beständige Schreibmaterialien verwendet?
	
	
	
	
	

	Ist sichergestellt, dass Veränderungen und Korrekturen ursprünglicher Eintragungen nachvollziehbar sind und lesbar bleiben? (keine Radierungen, Überkleben)
	
	
	
	
	

	Sind eventuell notwendige Korrekturen leserlich.?
	
	
	
	
	

	Sind freibleibenden Seiten durchgestrichen?
	
	
	
	
	

	Sind die Seiten im Kassenbuch fortlaufend oder gibt es fehlende Seiten?
	
	
	
	
	

	Sind alle Belege (Einnahmen, Ausgaben, Umbuchungen) laufend (tagefertig) verbucht?
	
	
	
	
	

	Bestehen für einzelne Kassen interne Regelungen/Sondervorschriften (Nebenkassen, Handverlage)?
	
	
	
	
	

	Rechnen Nebenkassen mindestens monatlich mit der Hauptkasse ab?
	
	
	
	
	

	Rechnen Handverlage bei Bedarf, jedenfalls aber zum Ende des Finanzjahres ab?
	
	
	
	
	

	Gibt es Übergaberegelungen bei Kassierwechsel?
	
	
	
	
	

	Entsprechen diese Regelungen den Sicherheitsbedürfnissen der Kommune?
	
	
	
	
	

	Entsprechen diese Regelungen den Kundenbedürfnissen?
	
	
	
	
	

	Wird zum Rechnungsabschlusstermin ein Überprüfung des Kassenbestandes vorgenommen?
	
	
	
	
	

	Die Kassenprüfung ist mit Niederschrift zu bestätigen. Sie ist vom Kassenführer und dem/den Prüfer(n) zu bestätigen.
	
	
	
	
	

	Werden in der Kasse streng verrechenbare Drucksorten wie Eintrittskarten für Kommunaleinrichtungen aufbewahrt?
	
	
	
	
	

	Entsprechen die angekauften und gelagerten Mengen der Drucksorten den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit?
	
	
	
	
	

	Gibt es Sicherungen gegen missbräuchliche Verwendung der Drucksorten, sowohl bei der Druckerei als auch bei der Gemeinde?
	
	
	
	
	

	Werden die Bestell- und Lieferscheine entsprechend kontrolliert?
	
	
	
	
	

	Werden die Sicherungsmaßnahmen regelmäßig überprüft?
	
	
	
	
	

	Werden unbrauchbare Drucksorten entsprechend vernichtet?
	
	
	
	
	

	Wird diese Vernichtung protokollarisch festgehalten? (mindestens 2 Personen)
	
	
	
	
	

	Werden Zu- und Abgänge nachvollziehbar erfasst?
	
	
	
	
	

	Liegt für den Verschleiß von Bundesstempelmarken die Genehmigung der FLD vor?
	
	
	
	
	

	Entspricht der Stand an Verwaltungsabgabemarken sowohl hinsichtlich Höhe und Stückelung den Erfordernissen?
	
	
	
	
	

	Ist die Weitergabe an Dienststellen nachvollziehbar?
	
	
	
	
	

	Wird die ordnungsgemäße Verwendung und Entwertung überwacht?
	
	
	
	
	

	Werden in der Gemeindekasse auch nach andere Wertgegenstände wie Wertpapiere, Ehrenringe, Urkunden u.a.m. aufbewahrt?
	
	
	
	
	

	Werden die Wertgegenstände sowohl bei Zu- als auch Abgang im Verwahrbuch eingetragen? (siehe auch Lager)
	
	
	
	
	

	Erfolgt eine genaue Beschreibung der verwahrten Gegenstände?
	
	
	
	
	

	Ist der Austausch gegen minderwertige Gegenstände unterbunden?
	
	
	
	
	

	Werden Eigentümer und Übergeber erfasst?
	
	
	
	
	

	Besteht ein ausreichender Versicherungsschutz?
	
	
	
	
	

	Werden Verwahraufzeichnungen auch dezentral erfasst?
	
	
	
	
	

	Wird das Fundbuch ordnungsgemäß geführt?
	
	
	
	
	

	Werden die Kassengeschäfte jeweils ordnungsgemäß übernommen bzw. übergeben?
	
	
	
	
	

	Erfolgt die Übergabe mit Protokoll, Unterschrift und Gegenzeichnung?
	
	
	
	
	

	Überprüft der Amtsleiter fallweise die Kassenführung stichprobenartig? (mit Unterschrift)
	
	
	
	
	

	Gibt es im Kassenraum ein Verzeichnis der Anweisungsbefugten und Empfangsberechtigten?
	
	
	
	
	

	Ist die Zeichnungsberechtigung für Auszahlungen und Einhebungen in der Gemeinde eindeutig und sinnvoll geregelt?
	
	
	
	
	

	Sind die Kassenstunden durch den Bürgermeister festgesetzt und an der Eingangstüre/im Kassenraum entsprechend angeschlagen?
	
	
	
	
	

	Werden außerhalb der Gemeindekasse Kassiertätigkeiten vorgenommen? (Eintreiber, Wachdienst )?
	
	
	
	
	

	Gibt es dafür entsprechende Regelungen?
	
	
	
	
	

	Gibt es Sonderkassen?
	
	
	
	
	

	Wie rechnen die Sonderkassen ab?
	
	
	
	
	

	Ist der Kassenraum durch Sperren entsprechend gesichert?
	
	
	
	
	

	Werden Geld- und Wertbestände in feuerfesten Tresoren aufbewahrt?
	
	
	
	
	

	Bestehen Kassenversicherungen für Einbruch, Raub, Feuer usw?
	
	
	
	
	

	Entspricht die Versicherungshöhe und -Art den Betriebserfordernissen?
	
	
	
	
	

	Wird der Bargeldbestand laufend den Erfordernissen angepasst?
	
	
	
	
	

	Welche Vorschussgelder und Verwahrgelder werden verrechnet?
	
	
	
	
	

	Sind diese Gelder in jedem Fall Angelegenheit der Gemeinde?
	
	
	
	
	

	Wer ist für die Anweisung und Einziehung verantwortlich?
	
	
	
	
	

	Wird die vertragliche Einziehung überwacht?
	
	
	
	
	

	Wie hoch ist ein eventueller Kassenkredit?
	
	
	
	
	

	Entspricht die Höhe den Erfordernissen?
	
	
	
	
	

	Wie werden Gelder der Gemeinde veranlagt?
	
	
	
	
	

	Wie sind die Veranlagungsbedingungen?
	
	
	
	
	

	Ist die Anzahl der Girokonten und Sparkonten bei den Geldinstituten bekannt?
	
	
	
	
	

	Wer genehmigt neue Konten bzw. deren Auflassung?
	
	
	
	
	

	Sind die Aufzeichnungen über Anzahl und Änderungen vollständig?
	
	
	
	
	

	Wer überwacht und kontrolliert diese Aufzeichnungen?
	
	
	
	
	

	Werden diese Aufzeichnungen täglich mit den Kassengeschäften geführt?
	
	
	
	
	

	Wird die Wertstellung der Gutschriften geprüft?
	
	
	
	
	

	Wer überwacht die schwebende Gebarung Kasse/Bank bzw. Bank/Kassa?
	
	
	
	
	

	Ist der interne Zahlungsverkehr nachvollziehbar?
	
	
	
	
	

	Werden Bareinzahlungen der Kasse bei der Bank nachgewiesen?
	
	
	
	
	

	Werden Bargeldentnahmen aus der Kasse zum Zwecke der Einzahlung auf ein Girokonto ausreichend dokumentiert?
	
	
	
	
	

	Wie wird der Kassenbestand verstärkt? (Rücklagenentnahmen, Kredit, Überziehung Girokonto)
	
	
	
	
	

	Wird der Bürgermeister/Finanzreferent rechtzeitig über die Notwendig der Kassenverstärkung in Kenntnis gesetzt?
	
	
	
	
	

	Wird ein Kassabuch geführt?
	
	
	
	
	

	Erfolgt eine Kollektivzeichnung bei Überweisungsaufträgen und Schecks?
	
	
	
	
	

	Sind Blankounterschriften für Zahlungsanweisungen unterbunden?
	
	
	
	
	








